


 

Welche Handwerker-Leistungen  
werden begünstigt?
Folgende Leistungen Ihres SHK-Innungsfachbe-
triebes sind u. a. steuerlich absetzbar:

•	Reparatur und Austausch von Heizungsanlagen 
	 oder einzelnen Heizungskomponenten  
	 (Thermostatventile, Pumpe etc.)
•	Wartung von Heizungsanlagen
•	Hydraulischer Abgleich in bestehenden  
	 Heizungsanlagen
•	Modernisierung von Bädern
•	Reparatur und Austausch von Sanitär- 
	 komponenten (Armaturen, Wasserfilter etc.)
• Einbau von thermischen Solaranlagen

Wir beraten Sie gerne!

Wie erfolgt die Abwicklung mit dem 
Finanzamt?
Im Rahmen der jährlichen Einkommensteuerer-
klärung legen Sie dem Finanzamt Ihre Handwer-
kerrechnungen vor. Der Anteil der Arbeitskosten 
einschließlich Mehrwertsteuer muss darauf ge-
trennt ausgewiesen sein. Außerdem verlangt das 
Finanzamt den Beleg Ihrer Bank für die Überwei-
sung der Rechnung auf das Konto Ihres SHK-In-
nungsfachbetriebes. Das kann ein Überweisungs-
beleg oder ein Kontoauszug sein. Barzahlungen 
werden nicht berücksichtigt. 

Der Steuerbonus wird nicht gewährt, wenn die 
Aufwendungen bereits als Betriebsausgaben, 
Werbungskosten, Sonderausgaben oder außer-
gewöhnliche Belastungen geltend gemacht oder  
die Maßnahmen durch das Förderprogramm 
„Energieeffizient Sanieren“ der KfW-Banken-
gruppe gefördert wurden.

Moderne Armaturen sparen Wasser und sehen gut aus. Heizen mit regenerativen Energien schont die Umwelt und 
Ihren Geldbeutel.

Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie 
uns – Ihren SHK-Innungsfachbetrieb.

St
an

d 
 A

pr
il 

20
10

SHK-Innungsfachbetriebe stehen für:

Qualität, 
weil unsere Mitarbeiter durch intensive Schulung 
ihre Fachkompetenz ständig erweitern.

Service, 
weil wir Sie persönlich zu allen Fragen der 
modernen Haustechnik beraten und Ihnen 
maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Preis-Leistungs-Verhältnis, 
weil wir Projekte fachkundig einschätzen, fair 
kalkulieren und zuverlässig arbeiten. 

Nutzen Sie diese Vorteile – wir sind für Sie da!


